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5. Zweckverbandsversammlung, 19. September 2025 

 

 

TOP 3 

 

Beschluss Wirtschaftsplan / Jahresabschluss / Ergebnisverwendung 2024 

 

Der Zweckverband ist gemäß § 14 EigV verpflichtet einen Wirtschaftsplan aufzustellen und zu beschlie-

ßen. Der in Anlage 1 beigefügte Wirtschaftsplan wurde erstellt. Daneben wurde der Jahresabschluss 

durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft (Dr. Knabe) (Anlage 2) geprüft. Die Feststellung des geprüf-

ten Jahresabschlusses und die Ergebnisverwendung (§ 7 Nr. 4 EigV) kann durch die Zweckverbandsver-

sammlung noch nicht gemäß § 33 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 EigV beschlossen werden, da der Bericht der Kom-

munalaufsicht noch nicht vorliegt.  

 

Beschlussvorschlag: 

 

Die Zweckverbandsversammlung beschließt den Wirtschaftsplan 2024. 

 

 

 

Schwanebeck, den  

 

 

______________________________ 

Verbandsvorsteher 


